
Landkreis

69253 Heiligkreuzsteinach Rhein-Neckar-Kreis

Öffentliche Bekanntmachung des Ergebnisses der

Wahl des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin

am 18. Oktober 2020

1. Hiermit wird das vom Gemeindewahlausschuss festgelegte Ergebnis der Wahl

des Bürgermeisters / der Bürgermeisterin bekannt gemacht:

1.1 2.175

1.057

36

1.021

1.021

1.2 Von den gültigen Stimmen entfielen auf

Stimmen

Pfahl, Sieglinde Schmiedacker 8, 69253 Heiligkreuzsteinach 982

Sonnberger, Jan 6

Herbig, Andreas 5

Reinhard, Nils 4

Fath, Sabrina 2

Klee, Petra 2

Knopf, Silke 2

Lehmann, Vivien 2

Schäfer, Peter 2

Teich, Oliver 2

Zeitler, Marcus 2

Brand, Karl 1

Familienname, Vorname(n) Anschrift (Hauptwohnung)

Gemeinde

Zahl der Wahlberechtigten

Zahl der Wähler

Zahl der ungültigen Stimmzettel

Zahl der gültigen Stimmzettel

Zahl der gültigen Stimmen



Bubenitschek, Günther 1

Elfner-Häfele, Eva-Maria 1

Fink, Johannes 1

Fischer, Werner 1

Gönnawein, Otto 1

Ibert, Ralf 1

Kohl, Alexander 1

Prinz, Roland 1

Wonde, Wolfgang 1

nur bei der Wahl nach § 45 Abs. 1 GemO:

1.3 X Der/Die Bewerber/in

          hat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten.

          Er/Sie ist somit zum/zur Bürgermeister/in gewählt.

Kein Bewerber hat mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen erhalten. 

Deshalb ist Neuwahl erforderlich, bei der neue Bewerber/innen zugelassen sind.

          Die Neuwahl findet statt, wie bereits bekannt gemacht, am Sonntag, dem 10.11.2019

nur bei der Wahl nach § 45 Abs. 2 GemO:

1.4 Der/Die Bewerber/in

          hat die meisten gültigen Stimmen erhalten.

          Er/Sie ist somit zum/zur Bürgermeister/in gewählt.

Der/Die Bewerber/in

und der/die Bewerber/in

          haben die meisten gültigen Stimmen bei Stimmengleichheit erhalten.

Das von der Vorsitzenden des Gemeindewahlausschusses gezogene Los fiel auf den 

Bewerber/die Bewerberin

Er/Sie ist somit zum/zur Bürgermeister/in gewählt.

Sieglinde Pfahl



2. Gegen die Wahl kann binnen einer Woche nach der öffentlichen Bekanntmachung

des Wahlergebnisses von jedem Wahlberechtigten und von jedem Bewerber

Einspruch bei der Rechtsaufsichtsbehörde

Vollständige Anschrift der Rechtsaufsichtsbehörde

Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis

Kurfürstenanlage 38-40

69115 Heidelberg

erhoben werden.

Der Einspruch eines Wahlberechtigten und eines Bewerbers, der nicht die 

Verletzung seiner Rechte geltend macht, ist nur zulässig, wenn ihm mindestens

22 Wahlberechtigte beitreten.

Bürgermeisteramt
Ort, Datum

gez. 

Heiligkreuzsteinach, 18.10.2020 Karl-Heinz Ehrhard, Bürgermeisterin-Stellvertreter


